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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.2008

Norm

ABGB §914 IIIh

AUB 99 Z2.1.2.2.3

AUB 99 Z3

Rechtssatz

Erfüllt ein Kürzungstatbestand nach Zi5er 3 AUB 99 auch den Tatbestand der Vorinvalidität im Sinn von Zi5er 2.1.2.2.3

AUB 99, so ist der Abzug nach der zuletzt genannten Bestimmung vorrangig. Es ist daher zunächst die

Gesamtinvalidität festzustellen, von ihr der Grad der Vorinvalidität abzuziehen und von den verbleibenden

Invaliditätsgraden die Leistung zu errechnen. Diese ist sodann nach Zi5er 3 AUB 99 entsprechend dem

Mitwirkungsanteil einer Krankheit oder eines Gebrechens zu kürzen.
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